
 
 
 
 
 
 
 

Einwohnergemeinde Beatenberg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bestattungsreglement 
 
 
 
 
 

7. Juni 2013 

 
 



   2 

Die Gemeindeversammlung von Beatenberg, gestützt auf Schweizerisches Zivilgesetzbuch, kantona-
les Polizeigesetz (BSG 551.1), kantonales Gesundheitsgesetz (BSG 811.01), kantonale Verordnung 
über das Bestattungswesen (BSG 811.811) und Artikel 27 des Organisationsreglementes vom 
7. Juni 2013 der Einwohnergemeinde Beatenberg, beschliesst: 
 
 

  

Grundsatz Art. 1 

Die Gemeinde Beatenberg besorgt das Bestattungswesen und pflegt den Friedhof. 

  
 

Organisation Art. 2 

1
 Die Sicherheitskommission organisiert das Bestattungswesen und den Friedhof. 

 
2
 Die Tiefbaukommission sorgt für den Unterhalt des Friedhofs. 

  

Angehörige Art. 3 

Angehörige sind Verwandte in auf- und absteigender Linie und weitere Personen, die 
sich freiwillig um die Bestattung, die Grabgestaltung und den Grabunterhalt küm-
mern. 

  

Finanzierung Art. 4 

Die Gebühren für die Bestattung und den Grabunterhalt werden im Gebührenregle-
ment der Einwohnergemeinde Beatenberg geregelt. 
 

Friedhofplan Art. 5 

Die Sicherheitskommission legt in einem Friedhofplan die Grabfelder und die Gräber 
fest. 

  

Grabruhe Art. 6 

1
 Die Grabruhe dauert mindestens 20 Jahre. 

 
2
 Die Gemeinde publiziert die Aufhebung von Gräbern mindestens sechs Monate 

vorher im amtlichen Anzeiger. 

 
3
 Die Angehörigen können Grabmäler und Grabschmuck für sich beanspruchen. 

  

Kontrolle der Gräber Art. 7 

1
 Die Gemeinde führt ein Verzeichnis über die Gräber, welches über die Namen der 

Beerdigten, deren Alter, Todes- und Bestattungsdatum Auskunft gibt. 

 
2 
Die Gemeinde erteilt Angehörigen auf deren Ersuchen Auskunft. 

  

Grösse der Grabmä-
ler 

Art. 8 

1
 Grabmäler dürfen die folgenden Masse nicht überschreiten: 

a) Erwachsenengrab Höhe 100 cm Breite 60 cm 
b) Kindergrab  Höhe  70 cm Breite 50 cm 
c) Urnengrab  Höhe  70 cm Breite 50 cm 
 

 
2
 Beim Gemeinschaftsgrab werden auf Wunsch, unter Kostenfolge, der Angehörigen 

Namenschilder angebracht. 
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Material der Grab-
mäler 

Art. 9 

Grabmäler sind aus unpoliertem Naturstein, Schmiedeisen oder Holz zu gestalten. 
Für Grabmalsockel sind Natursteine zu verwenden. 

  

Grabplatten Art. 10 

Urnengräber können mit einer Grabplatte aus Naturstein von höchstens 40 x 25 x 
7 cm belegt werden.  

  

Bewilligung von 
Grabmälern 

Art. 11 

1
 Die Sicherheitskommission entscheidet über Grabmäler gestützt auf ein schriftliches 

Gesuch mit Skizze. 

 
2
 Die Sicherheitskommission kann in begründeten Fällen Ausnahmen von den Be-

stimmungen in Art. 7 bis 9 bewilligen. 

  

Grabeinfassungen Art. 12 

Gräber sind einzufassen. Die Einfassung darf den Boden des Friedhofs höchstens 
um 5 cm überragen. Sie erfolgt durch die Gemeinde unter Kostenfolge für die Ange-
hörigen. 

  

Grabhügel Art. 13 

Grabhügel dürfen den Boden des Friedhofs höchsten um 15 cm überragen. 

  

Bepflanzung Art. 14 

1
 Pflanzen dürfen das Gesamtbild des Friedhofs nicht beeinträchtigen. 

 
2
 Das Bedecken des Grabes mit Kies ist nicht gestattet. 

  

Instandstellung Art. 15 

1
 Die Sicherheitskommission verlangt bei nicht reglementskonformer Grabgestaltung 

von den Angehörigen die Instandstellung innert einer Frist von 90 Tagen.  

2
 Wird der Aufforderung nicht gefolgt, lässt die Sicherheitskommission das Grab auf 

Kosten der Angehörigen instand stellen. 

  

Unterhalt der Gräber Art. 16 

1
 Die Angehörigen erhalten Grabmal und Grab in gutem Zustand. 

 
2
 Die Einwohnergemeinde Beatenberg übernimmt auf Wunsch der Angehörigen den 

Grabunterhalt gegen eine Gebühr gemäss Gebührenreglement. 

 
3
 Die Sicherheitskommission verlangt bei mangelndem Unterhalt von den Angehöri-

gen die Instandstellung. 

 
4
 Wird der Aufforderung nicht gefolgt, lässt die Sicherheitskommission das Grab auf 

Kosten der Angehörigen unterhalten. 
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Bestattete ohne 
Angehörige 

Art. 17 

Die Einwohnergemeinde Beatenberg unterhält Gräber von Bestatteten ohne Angehö-
rigen auf eigene Kosten. 

  

Haftung Art. 18 

Die Einwohnergemeinde Beatenberg haftet nicht für Schäden, die an Gräbern und 
Grabmälern durch höhere Gewalt, Zerfall, Wild oder widerrechtliches Handeln Dritter 
verursacht werden. 

  

Strafbestimmungen Art. 19 

Die Sicherheitskommission kann Widerhandlungen gegen dieses Reglement mit 
einer Busse bis zu Fr. 5‘000.- ahnden. 

  

Rechtsmittel Art. 20 

1
 Verfügungen der Sicherheitskommission können von den betroffenen Personen 

innert 30 Tagen mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt schriftlich und 
begründet angefochten werden. 

2
 Gegen Bussenverfügungen kann innert 10 Tagen Einsprache erhoben werden. Die 

Sicherheitskommission übermittelt in diesem Fall die Akten der Staatsanwaltschaft 
als Anzeige zur weitern Folgegebung. 

 

Inkrafttreten Art. 21 

1
 Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2014 in Kraft. 

 
2
 Die Bestattungs- und Friedhofsverordnung vom 1. März 1999 wird aufgehoben 

 
 
Die Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2013 nahm dieses Reglement an. 
 
 
 Namens der Einwohnergemeinde Beatenberg 
 Der Präsident  Die Sekretärin 
 
 
 
 Christian Grossniklaus  Sonja Fuss 
 
 
 
 
 
 

Auflagezeugnis 
 
Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 8. Mai 2013 bis 7. Juni 2013 in der Gemeindeschreiberei 
Beatenberg öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auflage im amtlichen Anzeiger Interlaken vom 2. und 
10. Mai 2013 bekannt. 
 
Beatenberg, 10. Juli 2013 Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
 
 Sonja Fuss 


